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Bekanntmachung 
des Vogtlandkreises 

 
Vollzug der Verordnung 

des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 
(Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) 

Vom 19. Oktober 2021 
 

Erreichen der Vorwarnstufe 
 
Auf Grund von § 2 Absatz 2 S. 3 i.V.m. § 2 Abs. 4 der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung 
vom 19. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1196), in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maßnahmen 
der Prophylaxe Infektionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung (IfSGZuVO) vom 9. Januar 
2019 (SächsGVBI. S. 83), die zuletzt durch die Verordnung vom 20. Juli 2021 (SächsGVBl. S. 
766) geändert worden ist, wird Folgendes öffentlich bekannt gemacht:  
 

Die Vorwarnstufe ist erreicht. 
 
Der Schwellenwert für den Belastungswert Normalstation von 650 wurde an fünf 
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. 
 
Maßgeblich sind für 
1. 
die 7-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen die unter www.rki.de/covid-19-trends durch das 
Robert Koch-Institut im Internet veröffentlichten Zahlen, 
2. 
die Sieben-Tage-Inzidenz die unter https://www.rki.de/inzidenzen durch das Robert Koch-
Institut im Internet veröffentlichten Zahlen, 
3. 
den Belastungswert Normalstation und den Belastungswert Intensivstation die unter 
https://www.coronavirus.sachsen.de/infektionsfaelle-in-sachsen-4151.html veröffentlichten 
Werte. 
 
Auf dem Gebiet des Landkreises Vogtlandkreis gelten ab dem 05.11.2021 die 
verschärfenden Maßnahmen die die SächsCoronaSchVO in der jeweils gültigen 
Fassung regelt.  
 
Die sonstigen geltenden gesetzlichen Regelungen und Beschränkungen, insbesondere 
bezüglich Hygienevorschriften und -auflagen bleiben unberührt.  
 
Plauen, den 04.11.2021 
 
 
 
Rolf Keil 
Landrat  
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 

Impressum 
Herausgeber: Landkreis Vogtlandkreis, Landrat Rolf Keil, Postplatz 5, 08523 Plauen 

Redaktion: Verantwortlich: Pressestelle, Postplatz 5, 08523 Plauen, Telefon: 03741 300-
1045, Telefax: 03741 300-4004, E-Mail: presse@vogtlandkreis.de, Postanschrift: Postplatz 
5, 08523 Plauen 

Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen des Landkreises: Der Landrat 

Verantwortlich für die übrigen amtlichen Mitteilungen: Leiter der publizierenden 
Einrichtungen 

Seite 3 von 3


